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Auszug aus dem Amtsblatt
des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder

des Landes Nordrhein-Westfalen
Nr. 8/04

Sekundarstufe II –Berufskolleg;
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung;

Lehrpläne zur Erprobung

RdErl. d. Ministeriums

für Schule, Jugend und Kinder

v. 27. 7. 2004–433-6.08.01.13-17974

Für den Unterricht in den Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung wurden unter verantwortlicher Leitung des Landesinstituts für Schule

sowie unter Mitwirkung erfahrener Lehrkräfte und Berufsstandsvertreter für die in der Anlage 1 aufgeführten Ausbildungsberufe des dualen Systems

der Berufsausbildung auf der Grundlage der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Rahmenlehrpläne für das Land Nordrhein-Westfalen

Lehrpläne zur Erprobung erarbeitet. Die späte Beschlussfassung der Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne auf Bundesebene verhinderte die

rechtzeitige Fertigstellung der Entwürfe der Lehrpläne zur Erprobung zum Schuljahresbeginn 2004/2005.

Die Stundentafeln und Arbeitsstände der Lehrpläne wurden bereits im Rahmen von Fachtagungen zum Schuljahresende 2003/2004 erörtert und den

betreffenden Berufskollegs zur Verfügung gestellt.

Allen Berufskollegs werden bis zum Zeitpunkt des Vorliegens der fertigen Lehrpläne zur Erprobung vorläufig die jeweiligen Stundentafeln und Rah-

menlehrpläne–ergänzt um die Entwurfspläne–elektronisch unter www.learn-line.nrw.de/angebote/lehrplaenebk zur Verfügung gestellt. Sie sind ab

Schuljahr 2004/2005 Grundlage des Unterrichts in den entsprechenden Bildungsgängen, es sei denn, dass die in den jeweiligen Ausbildungsordnungen

getroffenen Übergangsregelungen angewandt werden.

Diese insoweit vorläufigen Unterrichtsvorgaben werden abgelöst durch die entsprechenden Lehrpläne zur Erprobung, die im ersten Halbjahr des

Schuljahres 2004/2005 in Kraft gesetzt werden.
Darüber hinaus werden zum Schuljahr 2004/2005 Lehrpläne in Kraft gesetzt, für die in Nordrhein-Westfalen bisher kein eigener Lehrplan
vorlag.
Die bisher gültigen Richtlinien und Lehrpläne (Anlage 2) treten ab Schuljahr 2004/2005 auslaufend außer Kraft, es sei denn, dass die in
den jeweiligen Ausbildungsordnungen getroffenen Übergangsregelungen angewandt werden.

Anlage 1

Neue und neugeordnete Ausbildungsberufe, die zum 1. 8. 2004 in Kraft treten:

Heft
Ausbildungsberuf

4159 Bäckerin/Bäcker

41064 Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik/Bau werksmechaniker für Abbruch und

Betontrenntechnik

41065 Eisenbahnerin im Betriebsdienst/Eisenbahner im Betriebsdienst

4272 Elektronikerin für luftfahrttechnische Systeme/Elektroniker für luft fahrttechnische Systeme

41066 Fachkraft für Lagerlogistik

4205 Gestalterin für visuelles Marketing/Gestalter für visuelles Marke ting

4198 Glasveredlerin/Glasveredler

4157 Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung/Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung

4166 Kauffrau im Einzelhandel/Kaufmann im Einzelhandel (3jährig) und Verkäuferin/Verkäufer (2jährig)

41067 Maßschneiderin/Maßschneider



Maßschneiderin/Maßschneider

Seite 4 von 58 Stand: 23.07.2004 Quelle: www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/

4231 Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik/Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik

4171-14 Anlagenmechanikerin/Anlagenmechaniker

4171-13 Konstruktionsmechanikerin/Konstruktionsmechaniker

4171-10 Industriemechanikerin/Industriemechaniker

4171-11 Werkzeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker

4171-12 Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker

41068 Modistin/Modist

41069 Notarfachangestellte/Notarfachangestellter

4204 Raumausstatterin/Raumausstatter

4214 Rolladen- und Sonnenschutzmechatronikerin/Rolladen- und Son nenschutzmechatroniker

41070 Schädlingsbekämpferin/Schädlingsbekämpfer

41701 Schifffahrtskauffrau/Schifffahrtskaufmann

4245 Schuhmacherin/Schuhmacher

4282 Technische Konfektionärin/Technischer Konfektionär

Anlage 2

Folgende Richtlinien und Lehrpläne treten ab dem 31. 7. 2004 auslaufend außer Kraft:

1) Bäckerin/Bäcker

RdErl. vom 2.11.1987 (BASS 15–33 Nr. 59)

2) Eisenbahnerin im Betriebsdienst/Eisenbahner im Betriebsdienst

RdErl. vom 21. 11. 1997 (BASS 15–33 Nr. 52 a)

3) Fluggeräteelektronikerin/Fluggeräteelektroniker

RdErl. vom 11. 8. 1998 (BASS 15–33 Nr. 172)

4) Schauwerbegestalterin/Schauwerbegestalter

RdErl. vom 30. 7. 1999 (BASS 15–33 Nr. 105)

5) Glasveredlerin/Glasveredler
Fachrichtung Gravur
RdErl. vom 26. 9. 1997 (BASS 15–33 Nr. 98)
Fachrichtung Schliff, Flächenveredlung
RdErl. vom 26. 9. 1997 (BASS 15–33 Nr. 99)

6) Speditionskauffrau/Speditionskaufmann

RdErl. vom 11. 8. 1998 (BASS 15–33 Nr. 57)

7) Kauffrau im Einzelhandel/Kaufmann im Einzelhandel

RdErl. vom 22. 10. 1989 (BASS 15–33 Nr. 67)

8) Vulkaniseurin und Reifenmechanikerin/Vulkaniseur und

Reifenmechaniker

RdErl. vom 21. 10. 1996 (BASS 15–33 Nr. 131)
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9) Anlagenmechanikerin/Anlagenmechaniker

Fachrichtung Apparatetechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.141)

Fachrichtung Versorgungstechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.142)

Fachrichtung Schweißtechnik

RdErl. vom 9. 12. 1999 (BASS 15–33 Nr. 72.143)

10) Konstruktionsmechanikerin/Konstruktionsmechaniker

Fachrichtung Metall- und Schiffbautechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.131)

Fachrichtung Ausrüstungstechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.132)

Fachrichtung Feinblechbautechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.133)

Fachrichtung Schweißtechnik

RdErl. vom 9. 12. 1999 (BASS 15–33 Nr. 72.134)

11) Industriemechanikerin/Industriemechaniker

Fachrichtung Produktionstechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.101)

Fachrichtung Betriebstechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.102)

Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.103)

Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.104)

12) Werkzeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker

Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.111)

Fachrichtung Formtechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.112)

Fachrichtung Instrumententechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.113)

13) Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker

Fachrichtung Automaten-Drehtechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.121)

Fachrichtung Frästechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.122)

Fachrichtung Schleiftechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.123)

Fachrichtung Drehtechnik

RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15–33 Nr. 72.124)

14) Raumausstatterin/Raumausstatter

RdErl. vom 30. 7. 1999 (BASS 15–33 Nr. 104)

15) Rolladen- und Jalousiebauerin/Rolladen- und Jalousiebauer

RdErl. vom 30. 7. 1999 (BASS 15–33 Nr. 114)

16) Schuhmacherin/Schuhmacher

RdErl. vom 21. 10. 1996 (BASS 15–33 Nr. 145)
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17) Technische Konfektionärin/Technischer Konfektionär

RdErl. vom 26. 9. 1997 (BASS 15–33 Nr. 182)
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1 Vorgaben für den Lernort Berufsschule im Rahmen der dua-
len Berufsausbildung

1.1 Rechtliche Grundlagen

Grundlagen für die Berufsausbildung zur Maßschneiderin/zum Maßschneider sind:

- die geltenden Verordnungen über die Bildungsgänge in den Fachklassen des dualen Sys-
tems,

- der KMK-Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Maßschneider/Maßschneiderin (vgl.
Kap. 5), der mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maß-
schneiderin (vgl. Anlage A-II) abgestimmt ist.

Die Verordnung über die Berufsausbildung gemäß § 25 BBiG bzw. HwO beschreibt die Be-
rufsausbildungsanforderungen. Sie wurde von dem zuständigen Fachministerium des Bundes
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. Der mit
der Verordnung über die Berufsausbildung abgestimmte Rahmenlehrplan der Ständigen Kon-
ferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK-Rahmenlehrplan) beschreibt die
Berufsausbildungsanforderungen für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule.

Die Stundentafel (vgl. Kap. 2) und der Lehrplan zur Erprobung sind durch das Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen mit Einführungserlass vom
<......> in Kraft gesetzt worden.

1.2 Hinweise zum Lehrplan zur Erprobung

Der vorliegende Lehrplan zur Erprobung ist die landesspezifische Umsetzung des KMK-Rah-
menlehrplans für den Ausbildungsberuf Maßschneiderin/Maßschneider. Er übernimmt die
Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans mit ihren jeweiligen Zielformulierungen und Inhalten
als Mindestanforderungen. Der Lehrplan enthält Vorgaben für den Unterricht in den Lern-
bereichen gemäß der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen
des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg-APO-BK) vom 26. Mai
1999. Zur Unterstützung der Lernortkooperation und der schulinternen Arbeit ist dem Lehr-
plan zur Erprobung die Verordnung über die Berufsausbildung als Anlage beigefügt.

Generelles Ziel für den Unterricht ist die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz.
Dazu gehört auch die Sensibilisierung für die Wirkungen tradierter männlicher und weiblicher
Rollenprägungen und die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen zur Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern.

In Kapitel 8 beigefügt ist eine Zusammenstellung von Gesichtspunkten, die dabei helfen sol-
len, die in den Bildungsgängen der Berufskollegs gemachten Erfahrungen und Anregungen
im Umgang mit dem vorliegenden Lehrplan zur Erprobung zu strukturieren.

Die Bildungsgangkonferenzen sind aufgerufen, zu dem im Einführungserlass genannten Zeit-
punkt einen auf diesen Gesichtspunkten aufbauenden Evaluationsbogen zu beantworten. Der
Evaluationsbogen wird im Internet bereit gestellt und sollte online bearbeitet werden. Die In-
ternetadresse des Fragebogens wird den Schulen rechtzeitig per Email mitgeteilt.

Das Landesinstitut für Schule wertet die Rückläufe aus und arbeitet die Ergebnisse ggf. in den
Lehrplan ein.
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2 Stundentafel

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

I. Berufsbezogener Lernbereich

Wirtschafts- und Betriebslehre 0 - 40 40 40 120

Produktplanung und -fertigung 200 - 240 200 80 480 - 520

Gestaltung und Konstruktion 80 80 200 360

Summe: 320 320 320 960

II. Differenzierungsbereich

Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2,
A 3.1 und A 3.2 gelten entsprechend.

III. Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch/Kommunikation

Religionslehre

Sport/Gesundheitsförderung

Politik/Gesellschaftslehre

Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2,
A 3.1 und A 3.2 gelten entsprechend.
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3 Hinweise zu den Lernbereichen
3.1 Hinweise zum berufsbezogenen Lernbereich

3.1.1 Zuordnung der Lernfelder

Zuordnung der Lernfelder zu den Fächern

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

I. Berufsbezogener Lernbereich

Wirtschafts- und Betriebslehre siehe Fachbeschreibung

Produktplanung und -fertigung LF 1, LF 2,
LF 3, LF 4

LF 6, LF 9,
LF 10 LF 14

Gestaltung und Konstruktion LF 5 LF 7, LF 8 LF 11, LF 12,
LF 13

3.1.2 Erläuterung und Beschreibung der Fächer

Wirtschafts- und Betriebslehre

Die für das Fach verbindlichen Vorgaben ergeben sich aus dem vorläufigen Lehrplan Wirt-
schafts- und Betriebslehre vom 04.05.1992 (Heft 4296 der Schriftenreihe: Die Schule in
Nordrhein-Westfalen), der am 01.08.1992 in Kraft getreten ist.

Die im Lehrplan für Wirtschafts- und Betriebslehre insgesamt enthaltenen Themenbereiche
sind mit den Inhalten des berufsbezogenen Lernbereichs zu verknüpfen. Diese didaktische
Abstimmung - ebenso mit den Fächern des berufsübergreifenden Lernbereichs - erfolgt in den
Bildungsgangkonferenzen.

Ziele und Inhalte des Faches Wirtschafts- und Betriebslehre sind im ersten Jahr in die Lern-
felder LF 1 bis LF 4 zu integrieren.

Die in Wirtschafts- und Betriebslehre erbrachten Leistungen sind entsprechend der Stunden-
tafel im Fach Wirtschafts- und Betriebslehre in jedem Jahr auf dem Zeugnis auszuweisen.

Produktplanung und -fertigung

Für die Herstellung von Bekleidung sind umfassende Kenntnisse der unterschiedlichen Werk-
stoffe, Maschinen, sowie der Fertigungsverfahren notwendig.

Die Eigenschaften eines Bekleidungsstückes werden von verschiedenen Faktoren bestimmt.

Um den Einfluss von Rohstoff-, Garn-, Flächenkonstruktion auf Verarbeitungs-, Gebrauchs-,
und Pflegeeigenschaften eines Bekleidungsstückes nutzen zu können sind spezielle Werk-
stoffkenntnisse notwendig.

Der sachgerechte Einsatz von Werkzeugen und Maschinen sowie die produktgerechte Aus-
wahl der Verarbeitungstechniken bestimmen maßgeblich die Qualität des Bekleidungsstücks.
Die Bedienung der Maschinen erfordert die Beachtung von Arbeitsschutzmaßnahmen sowie
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Kenntnisse über Maschinen und Gerätepflege. Die Schülerinnen und Schüler planen Arbeits-
abläufe und führen diese im Hinblick auf Arbeitsmittel und Verarbeitungstechniken durch
(LF 1; LF 2 ; LF 3 ; LF 4) .

Werden vom Kunden Anforderungen an das Bekleidungsstück vorgegeben, müssen diese
durch Materialanalyse, Verarbeitungsanalyse, sowie durch Kostenberechnungen überprüft
und umgesetzt werden, dazu erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen zur
Beurteilung textiler Werkstoffe und leiten Grundsätze für spezielle Arbeitstechniken ab. Sys-
tematische Methoden zur Fehlervermeidung und–behebung ermöglichen es, die Abläufe bei
der Produktfertigung kontinuierlich zu verbessern ( LF 6; LF 9; LF 10 ).

Im Rahmen qualitätsorientierter Produktoptimierung wenden die Schülerinnen und Schüler
Instrumente der Qualitätssicherung an und analysieren die Qualität textiler Erzeugnisse
(LF 14).

Gestaltung und Konstruktion

Um individuelle Bekleidung fertigen zu können, müssen Grundlagen der Schnittkonstruktion
angewendet werden. Die gestalterische Umsetzung von Kundenwünschen erfordert Kenntnis-
se über Bekleidungsgrundformen, als auch die Fähigkeit diese als technische Zeichnung und
als Entwurfszeichnung darzustellen (LF 5) .

Die Schülerinnen und Schüler kennen Grundformen von Röcken, Hosen und Oberteilen sowie
deren Variationen. Sie zeichnen Entwürfe und technische Darstellungen dieser Bekleidungs-
formen und modischer Details und führen Materialberechnungen durch (LF 7).

Auf der Basis der Grundkenntnisse der Schnittkonstruktion erweitern die Schülerinnen und
Schüler ihre Kompetenzen der Schnittkonstruktion und führen Schnittabwandlungen auch
rechnergestützt durch (LF 8).

Die Schülerinnen und Schüler vervollständigen ihre Kenntnisse über Bekleidungsformen und
wenden bei der Modellgestaltung Kenntnisse über Farben, Formen, Silhouetten unter Einbe-
ziehung modischer Trends an (LF 11).

Um dem Kunden Entwürfe zu präsentieren werden diese zeichnerisch oder experimentell um-
gesetzt. Bei der Herstellung von Bekleidungsentwürfen sind Kenntnisse über verschiedene
Stilepochen, Stilrichtungen sowie Modetypen erforderlich, um den Zusammenhang zwischen
historischer und aktueller Gestaltung herzustellen (LF 12).

Die Schülerinnen und Schüler konstruieren manuell und rechnergestützt den Schnitt für ein
Großstück und modifizieren ihn, dabei berücksichtigen sie verschiedene Aspekte der Modell-
gestaltung (LF 13).

3.2 Hinweise zum berufsübergreifenden Lernbereich

Der Unterricht in den Fächern des berufsübergreifenden Lernbereichs Deutsch/Kommuni-
kation, Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesellschaftslehre ist inte-
graler Bestandteil eines beruflichen Bildungsgangs. So weit wie möglich sollen die Lehre-
rinnen und Lehrer dieser Fächer thematisch und methodisch Kooperationen und Erweite-
rungen untereinander und mit dem berufsbezogenen Lernbereich umsetzen. Die Zusam-
menarbeit im Bildungsgang erfolgt auf der Grundlage der für die Fächer jeweils gültigen
Lehrpläne.
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3.3 Hinweise zum Differenzierungsbereich

3.3.1 Allgemeine Hinweise

Die Unterrichtsstunden des Differenzierungsbereichs können in dem in der Stundentafel aus-
gewiesenen Umfang für die Stützung bzw. Vertiefung von Lernprozessen oder den Erwerb
von Zusatzqualifikationen, erweiterten Zusatzqualifikationen und erweiterten Stützangeboten
verwendet werden. Zusatzqualifikationen werden unter Angabe der erworbenen zusätzlichen
Kompetenzen zertifiziert (s. APO-BK, Erster Teil, 1. Abschnitt, §§ 8, 9). Die Stundenanteile
des Differenzierungsbereichs können darüber hinaus auch im Rahmen von Bildungsgängen
des dualen Systems genutzt werden, die eine Berufsausbildung nach BBiG/HwO und den Er-
werb der Fachhochschulreife verbinden (Doppelqualifikation).

3.3.2 Erwerb der Fachhochschulreife

Für Bildungsgänge, die eine Berufsausbildung nach BBiG/HwO und den Erwerb der Fach-
hochschulreife verbinden, gelten die entsprechenden Vorgaben der APO-BK sowie der „Ver-
einbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 i. d. F. vom 09.03.2001)“ (s. Anlage A-I).
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4 Lernerfolgsüberprüfung

Lernerfolgsüberprüfungen erfolgen auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben. Sie dienen
der Sicherung der Ziele des Bildungsganges und haben in diesem Zusammenhang verschiede-
ne Funktionen.

Sie sind Grundlage für die Planung und Steuerung konkreter Unterrichtsverläufe, indem sie
Hinweise auf Lernvoraussetzungen, Lernfortschritte, Lernschwierigkeiten und Lerninteressen
der einzelnen Schülerinnen und Schüler liefern.

Sie bilden die Grundlage für die individuelle Beratung der Schülerinnen und Schüler anläss-
lich konkreter Probleme, die im Zusammenhang mit dem Lernverhalten, den Arbeitsweisen,
der Leistungsmotivation und der Selbstwerteinschätzung stehen. Somit sind sie auch Basis für
die Beratung(en) der Schülerinnen und Schüler über ihren individuellen Bildungsgang.

Sie sind Grundlage für die Leistungsbewertung und haben damit auch rechtliche Konsequen-
zen für die Zuerkennung des Berufsschulabschlusses, den Erwerb allgemeinbildender Ab-
schlüsse der Sekundarstufe II sowie den nachträglichen Erwerb von Abschlüssen der Sekun-
darstufe I.

Darüber hinaus liefern sie auch Informationen und Entscheidungshilfen für alle in der Be-
rufsausbildung Mitverantwortlichen.

Lernerfolgsüberprüfungen erfüllen eine wichtige pädagogische Funktion, indem sie den Schü-
lerinnen und Schülern bei der Einschätzung ihrer Leistungsprofile helfen und sie zu neuen
Anstrengungen ermutigen.

Formen und Inhalte der Lernerfolgsüberprüfung und die didaktisch-methodische Aus-
gestaltung der unterrichtlichen Lehr-Lernprozesse stehen in unmittelbarem Zusammenhang.
Eine Unterrichtsgestaltung, die auf den Erwerb umfassender Handlungskompetenz ausgerich-
tet ist, erfordert in der Lernerfolgsüberprüfung vor allem problemorientierte Aufgabenstellun-
gen, die von den Schülerinnen und Schülern zielorientiert und selbstständig gelöst werden
können.

Bei der Beurteilung und Benotung von Lernerfolgen soll sich das Anforderungsniveau an der
angestrebten Handlungskompetenz orientieren. Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens sind
insbesondere zu berücksichtigen:

 der Umfang der geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten,

 die sachliche Richtigkeit sowie die Differenzierung und Gründlichkeit der Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten,

 die Selbstständigkeit der geforderten Leistung,

 die Nutzung zugelassener Hilfsmittel,

 die Art der Darstellung und Gestaltung des Arbeitsergebnisses und

 das Engagement und soziale Verhalten in Lernprozessen.

Diese Kriterien beziehen sich auf alle Dimensionen der Handlungskompetenz.

Über Formen und Einsatz der Lernerfolgsüberprüfungen entscheidet die Bildungsgang-
konferenz unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben.
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5 KMK-Rahmenlehrplan* für den Ausbildungsberuf
Maßschneider / Maßschneiderin

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2004)

Teil I: Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen wor-
den.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministe-
rium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.
Das Abstimmungsverfahren ist durch das “Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972” 
geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und be-
schreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und
eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungs-
gänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbststän-
diges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbil-
dung wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des metho-
dischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Er-
reichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar
fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen
berücksichtigt werden.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis
der fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten
bleibt.

* Veröffentlichung im Bundesanzeiger; einzusehen in der Homepage der KMK unter:
http://www.kmk.org/beruf/home.htm
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Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen
gemeinsamen Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den
Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich er-
lassenen Berufsordnungsmitteln:
 Rahmenlehrplan der ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder

(KMK)
 Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991)
hat die Berufsschule zum Ziel,
 “eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, dieFachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-

maner und sozialer Art verbindet;
 berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeits-

welt und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwi-
ckeln;

 die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;
 die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.”

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule
 den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-

lungsorientierung betont;
 unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-

übergreifende Qualifikationen vermitteln;
 ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen

Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und
Gesellschaft gerecht zu werden;

 im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und
fördern;

 auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Vermin-
derung aufzeigen.
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Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen be-
rufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B.
 Arbeit und Arbeitslosigkeit
 friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter

Wahrung kultureller Identität
 Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie
 Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in gesellschaftli-
chen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und so-
zial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkom-
petenz und Sozialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet
und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu ent-
falten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaf-
ten wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs-
und Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit an-
deren rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu
gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser
drei Dimensionen.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befä-
higung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Si-
tuationen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwert-
barkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situa-
tionen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission zur
Neuordnung der Sekundarstufe II).
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Teil III: Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das
Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung
der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt:
 Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind

(Lernen für Handeln).
 Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder a-

ber
gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln).

 Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt,
überprüft, ggf. korrigiert und schließlich bewertet werden.

 Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B.
technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte
einbeziehen.

 Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden .

 Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z.B. der Interessenerklärung oder der Konflikt-
bewältigung, einbeziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler- auch benachteiligte oder besonders begab-
te - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maß-
schneiderin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maß-
schneiderin vom 15. April 2004 (BGBl. I S. 571 ff.) abgestimmt.
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Der Ausbildungsberuf ist nach der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung dem
Berufsfeld Textiltechnik und Bekleidung zugeordnet.

Der Rahmenlehrplan stimmt hinsichtlich des 1. Ausbildungsjahres mit dem berufsbezogenen
fachtheoretischen Bereich des Rahmenlehrplans für das schulische Berufsgrundbildungsjahr
überein. Soweit die Ausbildung im 1. Jahr in einem schulischen Berufsgrundbildungsjahr er-
folgt, gilt der Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Lernbereich im Berufsgrundbildungs-
jahr.

Der Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe im Bekleidungshandwerk Damenschneider/
Damenschneiderin, Herrenschneider/Herrenschneiderin und Wäscheschneider/Wäscheschnei-
derin (Beschluss der KMK vom 05.01.1981) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan
aufgehoben.

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufs-
schule wird auf der Grundlage der “Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 18. 05 1984) vermittelt.

Der Ausbildungsrahmenplan sieht im 3. Ausbildungsjahr eine Schwerpunktbildung in Da-
menschneiderei und Herrenschneiderei vor. Auf diese Differenzierung wird in den Lernfeld-
strukturen und den Zielformulierungen dieses Rahmenlehrplans zugunsten einer individuellen
Ausprägung der regionalen bzw. schulspezifischen Lernsituationen verzichtet.
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Teil V: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
Maßschneider/Maßschneiderin

Lernfelder Zeitrichtwerte in Stunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr.

1 Auswählen eines Werkstoffes für ein einfaches
Bekleidungsstück

40

2 Nähen eines Kleinteiles 80

3 Bügeln eines Werkstückes 80

4 Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen 40

5 Konstruieren einer Bekleidungsgrundform 80

6 Einarbeiten von fertigungstechnischem Zube-
hör in ein Bekleidungsstück

80

7 Gestalten von Kleinteilen 40

8 Abwandeln von Bekleidungsgrundschnitten 40

9 Fertigen eines Großstückes 80

10 Verändern und Aufarbeiten von Bekleidung 40

11 Gestalten von Großstücken 40

12 Entwerfen von Bekleidung 80

13 Konstruieren und Abwandeln von Grund-
schnitten für Großstücke

80

14 Qualität sichern bei der Fertigung von Kombi-
nationen und Gesellschaftskleidung

80

Summe (insgesamt 880 Std.) 320 280 280
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Lernfeld 1: Auswählen eines Werkstoffes für ein
einfaches Bekleidungsstück

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler erstellen nach Kundenauftrag ein Anforderungsprofil für ein
einfaches Bekleidungsstück. Sie wählen textile Werkstoffe und Zutaten unter Berücksichti-
gung des Gebrauchswertes und der Gebrauchseigenschaften des Bekleidungsstückes aus.
Hierbei nutzen sie Kenntnisse über technologische, pflegerische und bekleidungsphysiologi-
sche Eigenschaften von Faserstoffen. Sie vergleichen die Konstruktionsmerkmale textiler
Flächengebilde und leiten daraus den Zusammenhang zwischen Konstruktion und Eigenschaf-
ten ab. Sie schätzen Verbraucherinformationen ein und beurteilen textile Flächen bezüglich
ihrer Umweltverträglichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren und begründen ihre Werkstoffauswahl und führen
Materialberechnungen durch.

Inhalte:

Informationsbeschaffung, IT-Systeme

Prüfmethoden

Materialanalyse

Textilkennzeichnung

Kundenorientierung
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Lernfeld 2: Nähen eines Kleinteiles 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler führen Näharbeiten aus.

Sie wählen geeignete flächige und linienförmige Gebilde für die Herstellung eines Kleinteils
aus. Dabei berücksichtigen sie die unterschiedlichen Eigenschaften für den Verwendungs-
zweck und die Verarbeitung von Web-, Maschen- und Textilverbundwaren. Sie informieren
sich über die Konstruktion unterschiedlicher textiler Fäden, leiten daraus Eigenschaften ab
und erarbeiten Auswirkungen auf die Beschaffenheit textiler Flächen und Nähfäden. Sie pla-
nen den Fertigungsablauf und erarbeiten dabei Lösungen für den Einsatz von Geräten, Ma-
schinen und Verfahren für Näharbeiten. Sie definieren Qualitätsmerkmale von Nähten und
treffen Vorkehrungen für die Vermeidung von Nähfehlern. Von der Funktion der geplanten
Nähte leiten sie notwendige Stichtypen ab und bereiten den Einsatz der Maschinen und Zu-
satzeinrichtungen vor. Sie erarbeiten Arbeitsschritte zur Pflege der Geräte und Maschinen und
überprüfen deren Funktionstüchtigkeit. Sie erkennen und beheben Nähstörungen und entwi-
ckeln Anweisungen zu deren Vermeidung. Sie koordinieren Maßnahmen für die Arbeitssi-
cherheit. Durch fachbezogene Berechnungen ermitteln die Schülerinnen und Schüler den
Nähfadenbedarf . Dabei treffen sie Entscheidungen für Stichtypen und Fadenfeinheiten.

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für die Qualität des Produktes, le-
gen Beurteilungskriterien fest und bewerten ihr Arbeitsergebnis.

Inhalte:

Garne, Zwirne

Feinheitsbezeichnungen

Doppelsteppstichmaschine, Kettenstichmaschine,

stichbildende Elemente

Nahtarten

Ergonomie
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Lernfeld 3: Bügeln eines Werkstückes 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler führen Bügelvorgänge in Abhängigkeit von Produkt und Werk-
stoff aus. Aus dem Aufbau der Faserstoffe leiten sie die technologischen Eigenschaften ab.
Sie wenden die Kenntnisse von Werkstoffen im Bügelprozess an. Sie nutzen für verschiedene
Bügelvorgänge Bügelgeräte, Bügelmaschinen und Bügelhilfsmittel und berücksichtigen da-
bei den Einfluss der Bügelparameter auf den Werkstoff und das Bügelergebnis.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen das Bügelergebnis, analysieren und beheben Fehler.

Sie handeln verantwortungsbewusst im Umgang mit Bügelgeräten und Maschinen und beach-
ten ökonomische und ökologische Aspekte. Sie berücksichtigen die Vorschriften zur Unfall-
verhütung.

Inhalte:

Naturfasern, Chemiefasern, Fasermischungen

Bügelfaktoren

Bügeltechniken

Bügelfehler

Arbeitssicherheit

Qualitätssicherheit
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Lernfeld 4: Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler schneiden Kleinteile aus Oberstoff und darauf abgestimmten
Hilfsstoffen wie Einlagen und Futter zu. Sie beachten dabei die Besonderheiten der textilen
Flächengebilde für den Zuschnitt. Sie setzen Zuschneidegeräte und –maschinen unter Beach-
tung der verschiedenen Legeverfahren ein. Bei der Ausführung des Zuschnitts wenden sie Un-
fallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften an.

Die Schülerinnen und Schüler ergänzen Schnittteile durch fertigungstechnische Angaben und
entwickeln Schnittschablonen. Sie bewerten ihre Arbeit kritisch und führen im Team Fehler-
analysen durch. Sie beurteilen die Auswirkungen von Fehlern auf den Fertigungsablauf und
das Produkt .

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für den ökologischen und ökono-
mischen Einsatz der Werkstoffe und Maschinen.

Die Schülerinnen und Schüler führen Materialbedarfs- und Verbrauchsberechnungen durch.

Inhalte:

Schnittteile

Nahtzugaben

Markierungen

Maschinen und Geräte des Zuschnitts

Arbeitssicherheit

Fachspezifische Berechnungen

Zuschneidefehler

Ressourcenschonung
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Lernfeld 5: Konstruieren einer Bekleidungs-
grundform

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler konstruieren den Schnitt für eine Bekleidungsgrundform, in-
dem sie ihre Kenntnisse über Proportionen des menschlichen Körpers auf die Schnittgestal-
tung übertragen. Sie unterscheiden verschiedene Größensysteme und wenden sie an. Sie nut-
zen und bedienen Anwendersoftware unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensi-
cherheit.

Aus den typischen Bekleidungsgrundformen wählen sie eine adäquate Form aus, variieren
diese und stellen sie als Entwurfskizze und technische Zeichnung dar.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Bewertungskriterien und präsentieren und beurtei-
len ihre Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Proportionen des menschlichen Körpers

Körpermaße

Bekleidungsgrundformen

Technische Zeichnung

Entwurfsskizze

Anwendungsorientierte Software

Grundschnittkonstruktion
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Lernfeld 6: Einarbeiten von fertigungstechnischem
Zubehör in ein Bekleidungsstück

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler konzipieren die Einarbeitung von fertigungstechnischem Zu-
behör in ein Bekleidungsstück. Auf der Grundlage von produktorientierten Anforderungspro-
filen analysieren sie die Konstruktion textiler Flächen und beurteilen ihre spezifischen Ve-
rarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften. Sie wählen fertigungstechnische Zutaten aus und
ermitteln Lösungen für den qualitätssichernden Einsatz von Materialien und Verarbeitungs-
techniken. Sie führen näh- und fixiertechnische Vorgänge in Abhängigkeit von Produkt und
Materialart durch und berücksichtigen dabei die physikalisch-technologischen Zusammen-
hänge. Die Schülerinnen und Schüler berechnen Abstände und Bedarf von Verschlussmitteln.
Bei der Fertigungsplanung beachten sie die Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit tex-
tilen Werkstoffen, Geräten und Maschinen. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren
und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Bindungsableitungen von Geweben

Buntgewebe

Gewebe mit zusätzlichen Fadensystemen

Spezielle Maschenwaren

Einlagestoffe

Futterstoffe

Verschlussmittel

Bänder

Handelsbezeichnungen

Fixiergeräte

Formgebung

Qualitätskontrolle
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Lernfeld 7: Gestalten von Kleinteilen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler gestalten Röcke, Hosen und Oberteile sowie Varianten dieser
Bekleidungsformen. Sie informieren sich unter Einbeziehung verschiedener Medien über ak-
tuelle Variationen dieser Produktgruppen. Sie stellen Oberteile und Hosen als Entwurfsskiz-
zen und technische Zeichnungen dar und setzen Zeichenaufgaben maß- und normgerecht um.
Die Schülerinnen und Schüler zeichnen modische Details wie Verschlüsse, Ausschnitt-, Är-
mel- und Kragenformen. Sie präsentieren und beurteilen ihre Arbeitsergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler führen Materialbedarfsberechnungen zu Rockformen und ge-
stalterischen Details durch.

Inhalte:

Standardbekleidungsformen, Variationen, Details

Materialberechnungen z. B. Blenden, Borten, Falten,
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Lernfeld 8: Abwandeln von Bekleidungsgrund-
schnitten

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler wandeln Grundschnitte ab. Sie setzen technische Zeichnungen
in Schnittmodifikationen um und überprüfen die Umsetzbarkeit der Schnittabwandlung.

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Schnittteile und kontrollieren sie auf Vollstän-
digkeit. Sie entwickeln dabei ein Bewusstsein über die Bedeutung von Fehlern am Anfang der
Fertigungskette im Hinblick auf den weiteren Herstellungsprozess und auf das Endprodukt.

Sie führen schnitttechnische Abwandlungen rechnergestützt mit Anwendersoftware durch.

Inhalte:

Röcke

Oberteile ohne Abnäher

Ausschnitte, Verschlüsse, Taschen, Kragen

Passe

Ärmel

Teilungsnähte

Längen- und Weitenabstimmung

Markierungen
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Lernfeld 9: Fertigen eines Großstückes 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler fertigen ein Großstück nach einem vorgegebenen Schnitt. Sie
planen und dokumentieren den Arbeitsablauf unter Einbeziehung von speziellen Verarbei-
tungstechniken und Qualitätsrichtlinien. Sie wählen textile Flächen mit besonderer Struktur
und Musterung und darauf abgestimmte Zutaten aus. Sie nutzen Veredlungseffekte um den
gewünschten Charakter der Bekleidungsteile für den jeweiligen Verwendungszweck zu erzie-
len und beachten dabei den Einfluss der Veredlung auf Aussehen, Gebrauchs- und Pflegeei-
genschaften sowie auf die Verarbeitung. Zur Fertigung setzen sie Spezialmaschinen ein unter
Einbeziehung von rationellen Arbeitsabläufen und nach ergonomischen Grundsätzen. Die
Schülerinnen und Schüler legen Beurteilungskriterien fest und bewerten ihr Arbeitsergebnis
kritisch.

Die Schülerinnen und Schüler führen Kalkulationen und Lohnberechnungen durch.

Inhalte :

Effektfäden

Kreppe

Veredlung

Handelsbezeichnungen

Arbeitsplanung

Betriebsorganisation

Fertigungsarten

Bruttolohn, Nettolohn
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Lernfeld 10: Verändern und Aufarbeiten von
Bekleidung

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen Änderungen und Aufarbeitungen und führen sach- und
serviceorientierte Kundengespräche.

Sie beurteilen den Gebrauchswert des Bekleidungsstückes unter besonderer Berücksichtigung
eines verantwortungsvollen Umganges mit Rohstoffen und Produkten zur Schonung der Res-
sourcen von Mensch und Umwelt. Durch Material- und Verarbeitungsanalysen prüfen sie die
Umsetzbarkeit des Auftrages und berücksichtigen dabei auch die Linienführung des Modells.
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren das optimierte Produkt.

Inhalte

Einflussbereiche der Produktqualität

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Ökologie
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Lernfeld 11: Gestalten von Großstücken 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler gestalten Kleider, Kostüme, Anzüge, sowie Varianten dieser
Bekleidungsformen. Sie informieren sich unter Einbeziehung verschiedener Medien über ak-
tuelle Trends dieser Produktgruppen. Bei der Modellgestaltung wenden sie Kenntnisse über
Konstitutionstypen, Silhouetten sowie Farben und Formen an. Sie wählen modische Zutaten
für die Bekleidungsformen aus und stimmen diese auf die Anforderungen des Gebrauchswer-
tes und die Bekleidungsfertigung ab. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren und beurtei-
len ihre Arbeitsergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler führen Materialbedarfsberechnungen zu den Bekleidungs-
formen durch.

Inhalte:

Standardbekleidungsformen, Variationen, Details

Farbwirkung

Farbharmonien

Materialberechnungen z. B.
Rüschen, Biesen, Glocken
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Lernfeld 12: Entwerfen von Bekleidung 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Bekleidung unter Berücksichtigung der Trendent-
wicklung. Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung analysieren sie ausgewählte
Stilepochen und deren charakteristische Gestaltungselemente. Sie vergleichen die Form- und
Farbgebung der verschiedenen Stilrichtungen und zeigen den Zusammenhang zwischen histo-
rischer und aktueller Gestaltung an Bekleidung auf. Sie identifizieren Modetypen, übertragen
ausgewählte Details auf neue Entwürfe und wandeln diese ab.

Die Schülerinnen und Schüler setzen die Entwürfe zeichnerisch oder experimentell um, prä-
sentieren und beurteilen ihre Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Kostüm- und Stilkunde

Zielgruppen

Modetypen

Modellbeschreibung
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Lernfeld 13: Konstruieren und Abwandeln von
Grundschnitten für Großstücke

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler konstruieren einen Grundschnitt für ein Großstück und wan-
deln ihn ab. Bei der Schnittmodifikation orientieren sie sich an Kundenwünschen und be-
rücksichtigen dabei verschiedene Aspekte der Modellgestaltung. Sie erarbeiten modell-
bezogene Besonderheiten und wählen geeignete Materialien aus. Die Schülerinnen und Schü-
ler legen die Schnittteile nach den Richtlinien zur Erstellung von Schnittbildern aus.

Die Schülerinnen und Schüler führen schnitttechnische Abwandlungen rechnergestützt mit
Anwendersoftware durch.

Inhalte:

Jacke

Silhouetten

Nahtführungen

Ganzbild, Halbbild
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Lernfeld 14: Qualität sichern bei der Fertigung von
Kombinationen und Gesellschaftskleidung

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die qualitätsorientierte Fertigung von Kombinationen
und Gesellschaftskleidung. Sie wenden Strategien zur Informationsbeschaffung durch Nut-
zung unterschiedlicher Kommunikationsangebote an. Die Schülerinnen und Schüler charakte-
risieren Bekleidungsformen für Kombinationen und Gesellschaftskleidung. Für ein ausge-
wähltes Modell bestimmen sie textile Materialien sowie Zutaten und planen die Fertigung.
Darauf abgestimmt erarbeiten sie qualitätssichernde Kriterien und beziehen diese in die Be-
triebsabläufe eigenverantwortlich ein. Sie dokumentieren, bewerten und präsentieren ihre
Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Durchbrochene Waren

Nouveautés

Produktgruppen

Einflussbereiche der Produktqualität

Instrumente der Qualitätssicherung

Qualitätsanalyse textiler Erzeugnisse

Qualitätsorientierte Produktoptimierung

Materialabstimmung

Kundenorientierung

Ökonomie
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6 Aufgaben der Bildungsgangkonferenz

Die Bildungsgangkonferenz hat bei der Umsetzung des Lehrplans im Rahmen der didakti-
schen Jahresplanung (s. APO-BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 6) in Kooperation mit allen
an der Berufsausbildung Beteiligten (s. APO-BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 14 (3)) vor
allem folgende Aufgaben:

- Ausdifferenzierung der Lernfelder durch die Lernsituationen, wobei zu beachten ist, dass
die im Lehrplan enthaltenen Zielformulierungen, Inhalte und Zeitrichtwerte verbindlich
sind,

- Planung von Lernsituationen, die an beruflichen Handlungssituationen orientiert sind und
für das Lernen im Bildungsgang exemplarischen Charakter haben,

- Ausgestaltung der Lernsituationen, Planung der methodischen Vorgehensweise (Projekt,
Fallbeispiel, ...) und Festlegung der zeitlichen Folge der Lernsituationen im Lernfeld; da-
bei ist von der Bildungsgangkonferenz besonderes Gewicht auf die Entwicklung aller
Kompetenzdimensionen zu legen, also neben der Fachkompetenz auch der Personal- und
Sozialkompetenz. Integrativ sind Methoden-, Lern- und Sprachkompetenz zu entwickeln,

- Verknüpfung der Zielformulierungen und Inhalte des berufsbezogenen Lernbereichs mit
dem Fach Wirtschafts- und Betriebslehre und den Fächern des berufsübergreifenden
Lernbereichs sowie des Differenzierungsbereichs,

- Planung der Lernorganisation in Absprache mit der Schulleitung
Vorschläge zur Belegung von Klassen- und Fachräumen, Planung von Exkursionen

usw.
 Planung zusammenhängender Lernzeiten zur Umsetzung der Lernsituation
Einsatzplan für die Lehrkräfte (im Rahmen des Teams),

- Bestimmung und Verwaltung der sächlichen Ressourcen im Rahmen der Zuständigkeiten
der Schule,

- Vereinbarungen hinsichtlich der Lernerfolgsüberprüfungen,

- Berücksichtung entsprechender Regelungen bei Einrichtung eines doppeltqualifizierenden
Bildungsgangs (vgl. APO-BK, Anlage A, §§ 2, 7),

- Dokumentation der didaktischen Jahresplanung und

- Evaluation.
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7 Beispiel für die Ausgestaltung einer Lernsituation

Die hier dargestellte Lernsituation bewegt sich in ihrer Planung auf einem mittleren Abstrak-
tionsniveau. Sie ist als Anregung für die konkrete Arbeit der Bildungsgangkonferenz zu sehen,
die bei ihrer Planung die jeweilige Lerngruppe, die konkreten schulischen Rahmenbedingun-
gen und den Gesamtrahmen der didaktischen Jahresplanung berücksichtigt.

Lernfeld 1: Auswählen eines Werkstoffs für ein einfaches Werkstück

Lernsituation: Erstellen eines Anforderungsprofils für einen Rock für geschäftliche Anlässe

Schul-/Ausbildungsjahr: 1 Zeitrichtwert: 12 UStd.

Beschreibung der Lernsituation:

Eine Kundin gibt Ihrem Betrieb den Auftrag einen Rock für formelle Anlässe im geschäftli-
chen Bereich zu fertigen. Um eine optimale Produktqualität entsprechend des Kundenauftra-
ges zu gewährleisten wird zunächst ein Anforderungsprofil über die gewünschten Gebrauchs-
eigenschaften erstellt. Die Eigenschaften verschiedener textiler Werkstoffe werden auf Ent-
sprechung der Anforderungen überprüft.

Einfache Materialberechnungen zur Ermittlung der Kosten runden das Profil ab.

Angestrebte Kompetenzen:

Beiträge des berufsbezogenen Lernbereichs: Beiträge des berufsübergreifenden Lernbe-
reichs:

Fachkompetenzen
- Einflussfaktoren textiler Rohstoffe auf die

Gebrauchseigenschaften ermitteln
- Zusammenhang zwischen Garnkonstruk-

tion und Eigenschaften erkennen
- Einfluss der Flächenkonstruktion auf die

Gebrauchseigenschaften ermitteln
- Anforderungsprofil erstellen
- Materialberechnungen durchführen

Personal-/Sozialkompetenzen:
- Handlungskonzept erstellen
- Prüfmethoden anwenden
- Informationsquellen auffinden
- selbstständig arbeiten

- im Team arbeiten

Die Fächer des berufsübergreifenden Lernbe-
reichs leisten ihre Beiträge auf der Grundlage
der jeweiligen Fachlehrpläne im Rahmen der
Bildungsgangkonferenz.

Mögliche Anknüpfungspunkte:

Deutsch/Kommunikation
- Fachsprache anwenden
- Präsentationstechniken einsetzen

Religionslehre
- ...

Sport/Gesundheitsförderung
- ...
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- Verantwortung übernehmen
- Arbeitsergebnisse beurteilen

Politik/Gesellschaftslehre
- ...

Inhaltsbereiche:

Gebrauchseigenschaften ausgewählter textiler Werkstoffe

Prüfmethoden

Materialanalyse

Handlungsphasen der Lernenden / Lerngruppe Mögliche Methoden, Medien,
Sozialformen

Analysieren: - Problematik und Aufgabenstellung er-
fassen

- Zielvorstellung beschreiben

- Unterrichtsgespräch
- Team- /Gruppenarbeit

Planen: - Vorgehensweise festlegen
- Arbeitsschritte planen
- Zeitrahmen bestimmen
- Bewertungskriterien vereinbaren
- Präsentationsmethoden auswählen

Fachliteratur
Internet
Team-/Gruppenarbeit
Kriterienkatalog

Ausführen: - Anforderungsprofil erstellen
- Informationen beschaffen, bearbeiten

und auswerten
- Materialanalyse durchführen
- Materialberechnungen vornehmen

Fachliteratur
Internet
Materialsammlung
Team-/Gruppenarbeit

Bewerten: - Anforderungsprofil präsentieren und
beurteilen

Kriterienkatalog
Unterrichtsgespräch
Teamgespräch

Reflektieren: - Soll-Ist-Vergleich des Anforderungs-
profils

- Reflektion der Teamarbeit, des Ar-
beitsprozesses, der Kommunikation

- Reflektion der Aufgabenstellung

Unterrichtsgespräch
Brainstorming

Vertiefen: - Kenntnisse über den Einfluss von
Rohstoffen, Garnkonstruktion und Flä-
chenkonstruktion auf andere Beklei-
dungsprodukte übertragen

- Materialwahl überprüfen
- Alternativen entwickeln

Einzelarbeit
Unterrichtsgespräch
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8 Hinweise zur Lehrplanevaluation

Die Evaluation des vorliegenden Landeslehrplans geht von den Erfahrungen aus, die Sie mit
seiner unterrichtlichen Umsetzung an Ihrer Schule gemacht haben.

Dabei sollen Ihre Erfahrungen mit den landesspezifischen Elementen des Lehrplans bei einer
Überarbeitung berücksichtigt werden. Diese Bearbeitung umfasst unter anderem den Aufbau
des Lehrplans, die Fächerschneidung mit ihrer Zuordnung von Lernfeldern zu Bündelungs-
begriffen und die Stundentafel.

Dem gegenüber können die Vorgaben des KMK-Rahmenlehrplans (Lernfelder, ihr zeitli-
cher Umfang und ihre Zuordnung zu den einzelnen Ausbildungsjahren) nicht verändert wer-
den. Ihre Erfahrungen mit diesen Elementen des Lehrplans sind jedoch wichtig, damit diese
Erfahrungen bei zukünftigen KMK-Rahmenlehrplänen einfließen können.

Die Bildungsgangkonferenzen sind aufgerufen, zu dem jeweiligen im Einführungserlass ge-
nannten Zeitpunkt einen Evaluationsbogen zu beantworten. Der Evaluationsbogen wird im In-
ternet bereit gestellt und kann online beantwortet werden. Die Internetadresse des Fragebo-
gens wird den Schulen rechtzeitig per Email mitgeteilt.

Der Evaluationsbogen wird dabei u.a. folgende Gesichtpunkte berücksichtigen:

I. Erfahrungen mit dem Aufbau und der Lesbarkeit des Lehrplans (z.B. Verständ-
lichkeit, Gliederungsstruktur)

II. Erfahrungen mit dem Lehrplan in der Bildungsgangarbeit (u.a. bei der kollegialen
Zusammenarbeit, bei der Kooperation der Lernbereiche, bei der Lernortkooperati-
on)

III. Erfahrungen mit den Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplans (u.a. berufliche Re-
levanz der Lernfelder, Offenheit gegenüber beruflichen Entwicklungen und regio-
nalen Erfordernissen)

IV. Erfahrungen mit der Stundentafel (Fächerschneidungen, Fächerbezeichnungen)

V. Erfahrungen mit dem Differenzierungsbereich (u.a. benötigte Hilfestellungen bei
der Ausgestaltung von Zusatz- und Stützangeboten)

VI. Erfahrungen mit der Ausgestaltung von Lernangeboten

VII. Erfahrungen mit externen Prüfungen (u.a. bei der zeitliche Zuordnung der Abfolge
von Lernfeldern zu Prüfungsterminen)



Anlage A-I

Seite 40 von 58 Stand: 23.07.2004 Quelle: www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/

Anlagen

A-I Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen
Bildungsgängen*

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 i. d. F. vom 09.03.2001)

I. Vorbemerkung

Die Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen
geht davon aus, dass berufliche Bildungsgänge in Abhängigkeit von den jeweiligen Bildungs-
zielen, -inhalten sowie ihrer Dauer Studierfähigkeit bewirken können.

Berufliche Bildungsgänge fördern fachpraktische und fachtheoretische Kenntnisse sowie
Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
und kreatives Problemlösungsverhalten. Dabei werden auch die für ein Fachhochschulstudi-
um erforderlichen Lern- und Arbeitstechniken vermittelt.

II. Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife nach dieser Ver-
einbarung

Die Fachhochschulreife nach dieser Vereinbarung kann erworben werden in Verbindung mit
dem

- Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach dem Recht des Bundes
oder der Länder1; die Mindestdauer für doppeltqualifizierende Bildungsgänge beträgt drei
Jahre

- Abschluss eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden schulischen Bildungs-
gangs1, bei zweijähriger Dauer in Verbindung mit einem einschlägigen halbjährigen Prak-
tikum bzw. einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit

- Abschluss einer Fachschule/Fachakademie.

Der Erwerb der Fachhochschulreife über einen beruflichen Bildungsgang setzt in diesem Bil-
dungsgang den mittleren Bildungsabschluss voraus. Der Nachweis des mittleren Bildungsab-
schlusses muss vor der Fachschulabschlussprüfung erbracht werden.

Die Fachhochschulreife wird ausgesprochen, wenn in den einzelnen originären beruflichen
Bildungsgängen die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenvorgaben eingehalten werden. Außer-

* hrsg. vom Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn

1 einschließlich besonderer zur Fachhochschulreife führender Bildungsgänge nach Abschluss einer Berufsaus-
bildung (u.a. Telekolleg II)
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dem muss die Erfüllung der in dieser Vereinbarung festgelegten inhaltlichen Standards über
eine Prüfung (vgl. Ziff. V.) nachgewiesen werden. Diese kann entweder in die originäre Ab-
schlussprüfung integriert oder eine Zusatzprüfung sein.

Die Möglichkeit, über den Besuch der Fachoberschule die Fachhochschulreife zu erwerben,
wird durch die „Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule“ (Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 06.02.1969 i. d.F. vom 26.02.1982) und die „Rahmenordnung für die Ab-
schlussprüfung der Fachoberschule“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
26.11.1971) geregelt.

III. Rahmenvorgaben

Folgende zeitliche Rahmenvorgaben müssen erfüllt werden:

1. Sprachlicher Bereich 240 Stunden

Davon müssen jeweils mindestens 80 Stunden auf
Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch und auf
eine Fremdsprache entfallen.

2. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer
Bereich

240 Stunden

3. Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich (einschließ-
lich wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte)

mindestens 80 Stunden

Diese Stunden können jeweils auch im berufsbezogenen Bereich erfüllt werden, wenn es sich
um entsprechende Unterrichtsangebote handelt, die in den Lehrplänen ausgewiesen sind. Die
Schulaufsichtsbehörde legt für jeden Bildungsgang fest, wo die für die einzelnen Bereiche ge-
forderten Leistungen zu erbringen sind.

IV. Standards

1. Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch

Der Lernbereich „Mündlicher Sprachgebrauch“ vermittelt und festigt wesentliche Techniken
situationsgerechten, erfolgreichen Kommunizierens in Alltag, Studium und Beruf.

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeiten erwerben,

- unterschiedliche Rede- und Gesprächsformen zu analysieren, sachgerechte und manipulie-
rende Elemente der Rhetorik zu erkennen,

- den eigenen Standpunkt in verschiedenen mündlichen Kommunikationssituationen zu ver-
treten,
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- Referate zu halten, dabei Techniken der Präsentation anzuwenden und sich einer anschlie-
ßenden Diskussion zu stellen.

Im Lernbereich „Schriftlicher Sprachgebrauch“ stehen vor allem die Techniken der präzisen
Informationswiedergabe und der schlüssigen Argumentation –auch im Zusammenhang mit
beruflichen Erfordernissen und Anforderungen des Studiums–im Mittelpunkt.

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben,

- komplexe Sachtexte über politische, kulturelle, wirtschaftliche, soziale und berufsbezoge-
ne Themen zu analysieren (geraffte Wiedergabe des Inhalts, Analyse der Struktur und we-
sentlicher sprachlicher Mittel, Erkennen und Bewertung der Wirkungsabsicht, Erläuterung
von Einzelaussagen, Stellungnahme) und

- Kommentare, Interpretationen, Stellungnahmen oder Problemerörterungen ausgehend von
Texten oder vorgegebenen Situationen –zu verfassen (sachlich richtige und schlüssige
Argumentation, folgerichtiger Aufbau, sprachliche Angemessenheit, Adressaten- und Si-
tuationsbezug) oder

- literarische Texte mit eingegrenzter Aufgabenstellung zu interpretieren (Analyse von in-
haltlichen Motiven und Aspekten der Thematik, der Raum- und Zeitstruktur, ggf. der Er-
zählsituation, wichtiger sprachlicher und ggf. weiterer Gestaltungselemente).

2. Fremdsprache

Das Hauptziel des Unterrichts in der fortgeführten Fremdsprache ist eine im Vergleich zum
Mittleren Schulabschluss gehobene Kommunikationsfähigkeit in der Fremdsprache für All-
tag, Studium und Beruf. Dazu ist es erforderlich, den allgemeinsprachlichen Wortschatz zu
festigen und zu erweitern, einen spezifischen Fachwortschatz zu erwerben sowie komplexe
grammatikalische Strukturen gebrauchen zu lernen.

Verstehen (Rezeption)

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben,

- anspruchsvollere allgemeinsprachliche und fachsprachliche Äußerungen und unterschied-
liche Textsorten (insbesondere Gebrauchs- und Sachtexte) –ggf. unter Verwendung von
fremdsprachigen Hilfsmitteln–im Ganzen zu verstehen und im Einzelnen auszuwerten.

Sprechen und Schreiben (Produktion)

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben,

- Gesprächssituationen des Alltags sowie in berufsbezogenen Zusammenhängen in der
Fremdsprache sicher zu bewältigen und dabei auch die Gesprächsinitiative zu ergreifen,

- auf schriftliche Mitteilungen komplexer Art situationsgerecht und mit angemessenem
Ausdrucksvermögen in der Fremdsprache zu reagieren,

- komplexe fremdsprachige Sachverhalte und Problemstellungen unter Verwendung von
Hilfsmitteln auf deutsch wiederzugeben und entsprechende in deutsch dargestellte Inhalte
in der Fremdsprache zu umschreiben.
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3 . Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich

Die Schülerinnen und Schüler sollen ausgehend von fachrichtungsbezogenen Problemstellun-
gen grundlegende Fach- und Methodenkompetenzen in der Mathematik und in Naturwissen-
schaften bzw. Technik erwerben.

Dazu sollen sie
- Einblick in grundlegende Arbeits- und Denkweisen der Mathematik und mindestens einer

Naturwissenschaft bzw. Technik gewinnen,
- erkennen, dass die Entwicklung klarer Begriffe, eine folgerichtige Gedankenführung und

systematisches, induktives und deduktives, gelegentlich auch heuristisches Vorgehen
Kennzeichen mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Arbeitens sind,

- Vertrautheit mit der mathematischen und naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache
und Symbolik erwerben und erkennen, dass Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit und Voll-
ständigkeit beim Verbalisieren von mathematischen bzw. naturwissenschaftlich-techni-
schen Sachverhalten vor allem in Anwendungsbereichen für deren gedankliche Durch-
dringung unerlässlich sind,

- befähigt werden, fachrichtungsbezogene bzw. naturwissenschaftlich-technische Aufgaben
mit Hilfe geeigneter Methoden zu lösen,

- mathematische Methoden anwenden können sowie Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aus-
wahl geeigneter Verfahren und Methoden mindestens aus einem der weiteren Bereiche
besitzen:
 Analysis (Differential- und Integralrechnung),
 Beschreibung und Berechnung von Zufallsexperiment, einfacher Wahrscheinlichkeit,

Häufigkeitsverteilung sowie einfache Anwendungen aus der beurteilenden Statistik,
 Lineare Gleichungssysteme und Matrizenrechnung,

- reale Sachverhalte modellieren können (Realität Modell Lösung Realität),
- grundlegende physikalische, chemische, biologische oder technische Gesetzmäßigkeiten

kennen, auf fachrichtungsspezifische Aufgabenfelder übertragen und zur Problemlösung
anwenden können,

- selbstständig einfache naturwissenschaftliche bzw. technische Experimente nach vorgege-
bener Aufgabenstellung planen und durchführen,

- Ergebnisse ihrer Tätigkeit begründen, präsentieren, interpretieren und bewerten können.

V. Prüfung

1. Allgemeine Grundsätze

Für die Zuerkennung der Fachhochschulreife ist jeweils eine schriftliche Prüfung in den drei
Bereichen –muttersprachliche Kommunikation/Deutsch, Fremdsprache, mathematisch-natur-
wissenschaftlich-technischer Bereich–abzulegen, in der die in dieser Vereinbarung festgeleg-
ten Standards nachzuweisen sind. Für die Zuerkennung der Fachhochschulreife für Absolven-
tinnen und Absolventen der mindestens zweijährigen Fachschulen kann der Nachweis der ge-
forderten Standards in zwei der drei Bereiche auch durch kontinuierliche Leistungsnachweise
erbracht werden. Soweit die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenvorgaben dieser Vereinbarung
durch die Stundentafeln und Lehrpläne der genannten beruflichen Bildungsgänge abgedeckt
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und durch die Abschlussprüfung des jeweiligen Bildungsgangs oder eine Zusatzprüfung
nachgewiesen werden, gelten die Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung als erfüllt.

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen in allen Fächern er-
reicht sind. Ein Notenausgleich für nicht ausreichende Leistungen richtet sich nach den Be-
stimmungen der Länder.

Die schriftliche Prüfung kann in einem Bereich durch eine schriftliche Facharbeit mit an-
schließender Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums unter prüfungsge-
mäßen Bedingungen ersetzt werden.

2. Festlegungen für die einzelnen Bereiche

a) Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch
In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens 3 Stunden ist eine der fol-
genden Aufgabenarten zu berücksichtigen:

- (Textgestützte) Problemerörterung,

- Analyse nichtliterarischer Texte mit Erläuterung oder Stellungnahme,

- Interpretation literarischer Texte.

b) Fremdsprachlicher Bereich
In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens 1 1/2 Stunden, der ein oder
mehrere Texte, ggf. auch andere Materialien, zu Grunde gelegt werden, sind Sach- und
Problemfragen zu beantworten und persönliche Stellungnahmen zu verfassen. Zusätz-
lich können Übertragungen in die Muttersprache oder in die Fremdsprache verlangt
werden.

c) Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich
In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens zwei Stunden soll nachge-
wiesen werden, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, komplexe Aufga-
benstellungen selbstständig zu strukturieren, zu lösen und zu bewerten,
die dabei erforderlichen mathematischen oder naturwissenschaftlich-technischen Me-
thoden und Verfahren auszuwählen und sachgerecht anzuwenden.

VI. Schlussbestimmungen

Die Schulaufsichtsbehörde jedes Landes in der Bundesrepublik Deutschland steht in der Ver-
pflichtung und der Verantwortung, die Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschul-
reife über berufliche Bildungswege zu gewährleisten.

Die Länder verpflichten sich, Prüfungsarbeiten für verschiedene Fachrichtungen in den Berei-
chen Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch, Fremdsprache und Mathematik/Naturwis-
senschaft/Technik zur Sicherung der Transparenz und Vergleichbarkeit auszutauschen.

Ein gemäß dieser Vereinbarung in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkann-
tes Zeugnis enthält folgenden Hinweis:

„Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in berufli-
chen Bildungsgängen –Beschluss der Kultusministerkonferenz 05.06.1998 i. d. F. vom
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09.03.2001 –berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik
Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.
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Dieser Sachverhalt wird bei bereits erteilten Zeugnissen auf Antrag nach folgendem Muster
bescheinigt:

Frau/Herr _____________________________________________________________

geboren am _____________________________________________________________

in _____________________________________________________________

hat am _____________________________________________________________

an der (Schule) _____________________________________________________________

die Abschlussprüfung in dem Bildungsgang

bestanden.

„Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in berufli-
chen Bildungsgängen–Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 i. d. F.
vom 09.03.2001 –berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik
Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.“

Bildungsgänge, die dieser Vereinbarung entsprechen, werden von den Ländern dem Sekreta-
riat angezeigt und in einem Verzeichnis, das vom Sekretariat geführt wird, zusammengefasst.

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft.

Die „Vereinbarung von einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulrei-
fe über besondere Bildungswege“ (Beschluss der KMK vom 18.09.1981 i.d. F. vom
14.07.1995) wird mit Wirkung vom 01.08.2001 aufgehoben.1

1 Für das Land Berlin werden Zeugnisse der Fachhochschulreife auf der Grundlage der „Vereinbarung von 
einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife über besondere Bildungswege“ noch 
bis zum 01.02.2005 ausgestellt und gegenseitig anerkannt.
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A-II Verordnung über die Berufsausbildung*

Verordnung
über die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maßschneiderin**

Vom 15. April 2004

***Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 2 Satz 1 der Handwerksordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
September 1998 (BGBl. I S. 3074), der zuletzt
durch Artikel 1 Nr. 26 des Gesetzes vom 24.
Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934) geändert
worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung:

§ 1

Staatliche
Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Maßschneider/Maß-
schneiderin wird gemäß § 25 der Handwerks-
ordnung zur Ausbildung für das Gewerbe
Nummer 19, Damen- und Herrenschneider, der
Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung
staatlich anerkannt.

§ 2

Ausbildungsdauer

(1) Die Ausbildung dauert drei Jahre.

(2) Auszubildende, denen der Besuch eines
nach landesrechtlichen Vorschriften eingeführ-
ten schulischen Berufsgrundbildungsjahres
nach einer Verordnung gemäß § 27a Abs. 1 der
Handwerksordnung als erstes Jahr der Be-
rufsausbildung anzurechnen ist, beginnen die
betriebliche Ausbildung im zweiten Ausbil-
dungsjahr.

* BGBl. 2004, Teil I, Nr. 17 vom 21.04.2004,
S 571 ff.

** Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungs-
ordnung im Sinne des § 25 der Handwerksord-
nung. Die Ausbildungsordnung und der damit
abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan
für die Berufsschule werden als Beilage zum
Bundesanzeiger veröffentlicht.

§ 3

Zielsetzung der Berufsausbildung

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkei-
ten und Kenntnisse sollen bezogen auf Arbeits-
und Geschäftsprozesse vermittelt werden. Sie
sollen so vermittelt werden, dass die Auszubil-
denden zur Ausübung einer qualifizierten be-
ruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 2 des
Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die
insbesondere selbstständiges Planen, Durch-
führen und Kontrollieren sowie das Handeln
im betrieblichen Gesamtzusammenhang ein-
schließt. Die in Satz 2 beschriebene Befähi-
gung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 10
und 11 nachzuweisen.

§ 4

Berufsfeldbreite Grundbildung

Die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr
vermittelt eine berufsfeldbreite Grundbildung,
wenn die betriebliche Ausbildung nach dieser
Verordnung und die Ausbildung in der Berufs-
schule nach den landesrechtlichen Vorschriften
über das Berufsgrundbildungsjahr erfolgen.

§ 5

Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes-
tens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnis-
se:
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,
2. Aufbau und Organisation des Ausbil-

dungsbetriebes,
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der

Arbeit,
4. Umweltschutz,
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläu-

fen, Kundenorientierung,
6. Anwenden von Informations- und Kom-

munikationstechniken,
7. Auswählen und Vorbereiten von Werk-

und Hilfsstoffen,
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8. Nutzen und Warten von Werkzeugen, Ar-
beitsgeräten, Maschinen und Zusatzein-
richtungen,

9. Ausführen von gestalterischen Arbeiten,
10. Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen

sowie Grundkonstruktion von Schnitten,
11. Bügeln und Fixieren von Werk- und Hilfs-

stoffen,
12. Ausführen von Näh- und Teilarbeiten,
13. Fertigstellen von Bekleidung,
14. Verändern und Aufarbeiten von Beklei-

dung,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maß-

nahmen.

§ 6

Ausbildungsrahmenplan

Die in § 5 genannten Fertigkeiten und Kennt-
nisse (Ausbildungsberufsbild) sollen unter Be-
rücksichtigung der Schwerpunkte Damen und
Herren nach der in der Anlage enthaltenen An-
leitung zur sachlichen und zeitlichen Gliede-
rung der Berufsausbildung (Ausbildungsrah-
menplan) vermittelt werden. Eine von dem
Ausbildungsrahmenplan abweichende sachli-
che und zeitliche Gliederung des Ausbildungs-
inhaltes ist insbesondere zulässig, soweit be-
triebspraktische Besonderheiten die Abwei-
chung erfordern.

§ 7

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundele-
gung des Ausbildungsrahmenplanes für die
Auszubildenden einen Ausbildungsplan zu
erstellen.

§ 8

Berichtsheft

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in
Form eines Ausbildungsnachweises zu führen.
Ihnen ist Gelegenheit zu geben, das Berichts-
heft während der Ausbildungszeit zu führen.
Die Ausbildenden haben das Berichtsheft re-
gelmäßig durchzusehen.

§ 9

Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist
eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres
stattfinden.

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die
in der Anlage für das erste Ausbildungsjahr
und für das dritte Ausbildungshalbjahr aufge-
führten Qualifikationen sowie auf den im Be-
rufsschulunterricht entsprechend dem Rahmen-
lehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er
für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens
acht Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem
Kundenauftrag entspricht, durchführen und mit
betriebsüblichen Unterlagen dokumentieren.
Hierfür kommen insbesondere in Betracht:

1. Anfertigen eines Kleinstücks unter Be-
rücksichtigung folgender Verarbeitungs-
merkmale: Taschen und Verschluss ein-
schließlich Knopfloch, Schlitz, Saum,
Kante sowie Kragen oder Manschette,

2. Anfertigen eines Kleinstücks unter Be-
rücksichtigung folgender Verarbeitungs-
merkmale: Taschen und Verschluss ein-
schließlich Knopfloch, Schlitz, Saum,
Bund und Futter. Bei der Anfertigung einer
Hose kann eine zuvor gefertigte rechte Ho-
senseite verwandt werden.

Bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe und
der Dokumentation soll der Prüfling zeigen,
dass er die Arbeitsschritte planen, Arbeitsmit-
tel festlegen, technische Unterlagen nutzen,
Grundsätze der Kundenorientierung sowie An-
forderungen des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes
und der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen
kann.

§ 10

Gesellenprüfung

(1) Die Gesellenprüfung erstreckt sich auf die
in der Anlage aufgeführten Qualifikationen
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermit-
telten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der
Prüfung in insgesamt höchstens 40 Stunden ei-
ne Arbeitsaufgabe durchführen und mit be-
triebsüblichen Unterlagen dokumentieren und
hierüber während dieser Zeit in insgesamt
höchstens 30 Minuten ein Fachgespräch füh-
ren, das aus mehreren Gesprächsphasen beste-
hen kann. Hierfür kommt insbesondere in Be-
tracht:
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Entwerfen und Anfertigen eines Großstücks
unter Berücksichtigung der Schwerpunkte
Damen und Herren.

Der Prüfling hat den Entwurf für die Ar-
beitsaufgabe dem Prüfungssausschuss zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

Im praktischen Teil der Prüfung soll der Prüf-
ling zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Be-
achtung wirtschaftlicher, technischer und or-
ganisatorischer Vorgaben selbstständig und
kundenorientiert planen und durchführen kann,
dabei Arbeitsergebnisse kontrollieren und do-
kumentieren sowie Maßnahmen zur Sicherheit
und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit und
zum Umweltschutz durchführen kann. Durch
das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass
er fachbezogene Probleme und deren Lösun-
gen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe rele-
vanten fachlichen Hintergründe aufzeigen so-
wie die Vorgehensweise bei der Ausführung
der Arbeitsaufgabe begründen kann. Die
Durchführung der Arbeitsaufgabe einschließ-
lich der Dokumentation ist mit 80 Prozent und
das Fachgespräch mit 20 Prozent zu gewich-
ten.

(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der
Prüfung in den Prüfungsbereichen Planung und
Fertigung, Gestaltung und Konstruktion sowie
Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden.
In den Prüfungsbereichen Planung und Ferti-
gung sowie Gestaltung und Konstruktion sind
fachliche Probleme mit verknüpften technolo-
gischen, mathematischen und gestalterischen
Inhalten zu bewerten und zu lösen. Dabei sol-
len die Sicherheit und der Gesundheitsschutz
bei der Arbeit, der Umweltschutz sowie quali-
tätssichernde Maßnahmen einbezogen werden.

Es kommen Aufgaben insbesondere aus fol-
genden Gebieten in Betracht:

1. im Prüfungsbereich Planung und Ferti-
gung:

Auswählen von Werk- und Hilfsstoffen
sowie Zutaten für Bekleidung, Planen der
Fertigungsschritte sowie Erstellen von
Planungsunterlagen. Dabei soll der Prüf-
ling zeigen, dass er Werkzeuge und Ma-
schinen auswählen, Materialeigenschaften
berücksichtigen und Verarbeitungstechni-
ken anwenden kann;

2. im Prüfungsbereich Gestaltung und Kon-
struktion:

Bestimmen, Konstruieren und Modifizie-
ren von Schnittteilen, Erstellen von Ent-
wurfszeichnungen und technischen Zeich-
nungen. Dabei soll der Prüfling zeigen,
dass er die Grundlagen der Farb- und
Formgebung sowie Gestaltungstechniken
anwenden und modische sowie historische
Gesichtspunkte berücksichtigen kann;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozi-
alkunde:

allgemeine wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Zusammenhänge der Berufs-
und Arbeitswelt.

(4) In der schriftlichen Prüfung ist von folgen-
den zeitlichen Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung
150 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Gestaltung und Kon-
struktion 120 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozi-
alkunde 60 Minuten.

(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf
Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des
Prüfungsausschusses in einzelnen Prüfungsbe-
reichen durch eine mündliche Prüfung zu er-
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prü-
fung den Ausschlag geben kann. Bei der Er-
mittlung der Ergebnisse für die mündlich ge-
prüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen
bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden
Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prü-
fung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:

1. Prüfungsbereich Planung und Fertigung
50 Prozent,

2. Prüfungsbereich Gestaltung und Konstruk-
tion 30 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde 20 Prozent.

(7) Die Gesellenprüfung ist bestanden, wenn

1. im praktischen Teil der Prüfung und

2. im schriftlichen Teil der Prüfung jeweils
mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht wurden. In zwei der Prüfungsberei-
che des schriftlichen Teils der Prüfung
müssen mindestens ausreichende Leistun-
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gen, in dem weiteren Prüfungsbereich des
schriftlichen Teils der Prüfung dürfen kei-
ne ungenügenden Leistungen erbracht
worden sein.

§ 11

Übergangsregelung

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei In-
krafttreten dieser Verordnung bestehen, sind
die bisherigen Vorschriften weiter anzuwen-
den, es sei denn, die Vertragsparteien vereinba-
ren die Anwendung der Vorschriften dieser
Verordnung.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Maßschneideraus-
bildungsverordnung vom 8. August 1980
(BGBl. I S. 1277) außer Kraft.

Berlin, den 15. April 2004

Der Bundesminister

für Wirtschaft und Arbeit

In Vertretung

Tacke
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Anlage

(zu § 6)

Ausbildungsrahmenplan

für die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maßschneiderin

I. Berufliche Grundbildung

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

1 Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht
(§ 5 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages,
insbesondere Abschluss, Dauer und Be-
endigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus
dem Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbil-
dung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages
nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den
ausbildenden Betrieb geltenden Tarifver-
träge nennen

2 Aufbau und Organisati-
on des Ausbildungsbe-
triebes
(§ 5 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden
Betriebes erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Be-
triebes, wie Beschaffung, Fertigung, Ab-
satz und Verwaltung, erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-
organisationen, Berufsvertretungen und
Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des aus-
bildenden Betriebes beschreiben

3 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Ar-
beit
(§ 5 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz feststellen und
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergrei-
fen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Un-
fallverhütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brand-
schutzes anwenden; Verhaltensweisen
bei Bränden beschreiben und Maßnah-
men zur Brandbekämpfung ergreifen

während der gesam-
ten Ausbildung zu
vermitteln
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Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

4 Umweltschutz
(§ 5 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umwelt-
belastungen im beruflichen Einwirkungsbe-
reich beitragen, insbesondere
a) mögliche Umweltbelastungen durch den

Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag
zum Umweltschutz an Beispielen erklä-
ren

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Re-
gelungen des Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und
umweltschonenden Energie- und Materi-
alverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materia-
lien einer umweltschonenden Entsor-
gung zuführen

5 Planen und Vorbereiten
von Arbeitsabläufen,
Kundenorientierung
(§ 5 Nr. 5)

a) Arbeitsaufträge annehmen und auf Um-
setzbarkeit prüfen

b) Arbeitsschritte anhand der Auftragsun-
terlagen festlegen, Arbeitsabläufe doku-
mentieren

c) Arbeitsplatz ergonomisch vorbereiten,
Werk- und Hilfsstoffe, Betriebsmittel
und Arbeitsgeräte auswählen und bereit-
stellen

d) d) Kundengespräche führen, Termine
mit Kunden abstimmen

4

6 Anwenden von Informa-
tions- und Kommunika-
tionstechniken
(§ 5 Nr. 6)

a) Bedeutung und Nutzungsmöglichkeiten
von Informations- und Kommunikati-
onssystemen beschreiben

b) Informationen beschaffen, nutzen und
auswerten

c) Daten pflegen und sichern, Vorschriften
des Datenschutzes beachten

2

7 Auswählen und Vorbe-
reiten von Werk- und
Hilfsstoffen
(§ 5 Nr. 7)

a) Eigenschaften und Einsatzgebiete, insbe-
sondere von Faserstoffen, Garnen, Zwir-
nen und textilen Flächengebilden, unter-
scheiden

b) Handelsbezeichnungen, Textilkenn-
zeichnung und Pflegesymbole anwenden

c) Nähgarne auswählen
d) Zutaten nach funktionellen und modi-

schen Gesichtspunkten auswählen
e) Werk- und Hilfsstoffe zuordnen und la-

gern

6
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Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

8 Nutzen und Warten von
Werkzeugen, Arbeitsge-
räten, Maschinen und
Zusatzeinrichtungen
(§ 5 Nr. 8)

a) Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Maschinen
und Zusatzeinrichtungen, insbesondere
nach Materialbeschaffenheit und
Einsatzgebieten, auswählen und einset-
zen

b) Zusatzeinrichtungen anbringen, Maschi-
nen einrichten

c) Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Maschi-
nen pflegen, Funktionen prüfen

d) Störungen erkennen, beheben und Stö-
rungsbeseitigung veranlassen

6

9 Ausführen von gestalte-
rischen Arbeiten
(§ 5 Nr. 9)

a) Anregungen aufnehmen und auswerten
b) Skizzen und Zeichnungen erstellen und

anwenden
c) Grundlagen der Farben- und Formenleh-

re anwenden

2

10 Zuschneiden von Werk-
und Hilfsstoffen sowie
Grundkonstruktion von
Schnitten
(§ 5 Nr. 10)

a) Schnittteile zuordnen
b) Schnittschablonen erstellen und anwen-

den
c) Fehler beim Legen und Schneiden fest-

stellen und ihre Folgen für die Weiter-
verarbeitung erkennen

d) Werkteile ausschneiden, insbesondere
Fadenlauf- und Strichrichtung sowie
mustergerechtes Ausschneiden beachten

6

11 Bügeln und Fixieren von
Werk- und Hilfsstoffen
(§ 5 Nr. 11)

a) Wirkung von Temperatur, Dampf, Zeit
und Druck auf Werk- und Hilfsstoffe
prüfen

b) Nähte, Abnäher und Einlagen form- und
ausbügeln

c) Werk- und Hilfsstoffe abbügeln
d) Werk- und Hilfsstoffe fixieren
e) Fixiereffekte und Festigkeit von Verbin-

dungen prüfen

10

12 Ausführen von Näh- und
Teilarbeiten
(§ 5 Nr. 12)

a) Zutaten und Zuschnitte nach Arbeitsauf-
trag bereitstellen

b) Körperhaltungen einnehmen, Grifftech-
niken anwenden, insbesondere nach er-
gonomischen Gesichtspunkten

c) Sticharten ausführen, insbesondere Hef-
ten, Steppen, Pikieren, Staffieren, Säu-
men und Knopflochstiche

14
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Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

13 Durchführen von quali-
tätssichernden Maß-
nahmen
(§ 5 Nr. 15)

a) Ziele, Aufgaben und Bedeutung des be-
trieblichen Qualitätsmanagements-
systems beschreiben

b) Zwischenkontrollen durchführen
c) Fehler erkennen und dokumentieren

2



Anlage A-II

Quelle: www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/ Stand: 23.07.2004 Seite 55 von 58

II. Berufliche Fachbildung

Zeitliche Richtwerte in
Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

a) Produktinformationen beurteilen, Pro-
dukteigenschaften von Werk- und
Hilfsstoffen vergleichen

b) Verarbeitungstechniken festlegen, ins-
besondere Stich- und Nahtarten

2

1 Planen und Vorbereiten
von Arbeitsabläufen,
Kundenorientierung
(§ 5 Nr. 5)

c) Aufgaben im Team planen und bear-
beiten, Ergebnisse der Zusammenar-
beit auswerten

d) Kundenwünsche ermitteln, mit dem
betrieblichen Leistungsangebot ver-
gleichen und daraus Vorgehensweisen
für die Kundenberatung ableiten

e) Kosten abschätzen, Material disponie-
ren

3

2 Anwenden von Informa-
tions- und Kommunika-
tionstechniken
(§ 5 Nr. 6)

Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informati-
ons- und Kommunikationssystemen bear-
beiten, Anwenderprogramme nutzen 2

a) Auswirkungen von Mängeln in Werk-
stoffen, Hilfsstoffen und Zubehör auf
Verarbeitung und Erzeugnisqualität
beurteilen

2

3 Auswählen und Vorbe-
reiten von Werk- und
Hilfsstoffen
(§ 5 Nr. 7)

b) Auswirkungen von Veredlungsmaß-
nahmen unterscheiden 2

a) Gestaltungstechniken anwenden, ins-
besondere Zierarbeiten, traditionelle
Nähtechniken, Drapieren, Plissieren,
Färben und Stäbchenverarbeitung

5

4 Ausführen von gestalte-
rischen Arbeiten
(§ 5 Nr. 9)

b) Entwürfe nach modischen, histori-
schen, funktionalen und technologi-
schen Gesichtspunkten gestalten und
ausarbeiten, Entwürfe präsentieren

c) technische Umsetzbarkeit von Entwür-
fen prüfen

4

5 Zuschneiden von Werk-
und Hilfsstoffen sowie
Grundkonstruktion von
Schnitten
(§ 5 Nr. 10)

a) Körpermaße und individuelle Beson-
derheiten feststellen und ihre Bedeu-
tung für Grundschnitt, Passform und
Verarbeitung beachten

b) b) Zusammenhang zwischen Grund-
und Modellschnitten herstellen

4



Anlage A-II

Seite 56 von 58 Stand: 23.07.2004 Quelle: www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/

Zeitliche Richtwerte in
Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

6 Bügeln und Fixieren von
Werk- und Hilfsstoffen
(§ 5 Nr. 11)

schnittergänzende Dressurarbeiten festle-
gen, zugeschnittene Teile dressieren 3

7 Ausführen von Näh- und
Teilarbeiten
(§ 5 Nr. 12)

a) Teilarbeiten ausführen, insbesondere
Taschen, Kanten, Schlitze und Ver-
schlüsse fertigen

b) Bekleidungsstücke zur Anprobe rich-
ten, Änderungen markieren und vor-
nehmen

c) Teilarbeiten ausführen, insbesondere
Kragen und Ärmel fertigen

9

8 Fertigstellen von Be-
kleidung
(§ 5 Nr. 13)

Kleinteile in verschiedenen Ausführungen
unter Anwendung unterschiedlicher Ver-
arbeitungsweisen und unter Berücksichti-
gung von Material, Modell, Funktion und
Kundenanforderungen fertig stellen, insbe-
sondere
a) Hosen mit Schlitz-, Bund-, Saum-, Ta-

schen- und Futterverarbeitung
b) Röcke mit Schlitz-, Bund-, Saum-, Ta-

schen-, Futter- und Faltenverarbeitung
sowie Blusen mit Kragenverarbeitung,
Ausschnitt- und Ärmelformen sowie
Verschlusstechniken oder Hemden mit
Kragen- und Manschettenverarbeitung
sowie Verschlusstechniken

c) modellbezogene Besonderheiten und
Ausschmückungen ausarbeiten

10

d) Westen mit Taschen-, Futter- und
Kantenverarbeitung sowie Verschluss-
techniken

e) Nähergebnisse, insbesondere anhand
des Kundenauftrags, prüfen

8

9 Verändern und Aufar-
beiten von Bekleidung
(§ 5 Nr. 14)

a) Bekleidung reparieren und instand hal-
ten

b) Bekleidung modernisieren
c) körperliche Veränderungen und Ab-

weichungen feststellen
d) Bekleidung anpassen
e) Änderungen hinsichtlich Kosten und

Umsetzbarkeit prüfen
f) Reklamationen entgegennehmen und

bearbeiten

4
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Zeitliche Richtwerte in
Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

10 Durchführen von quali-
tätssichernden Maß-
nahmen
(§ 5 Nr. 15)

a) Prüftechniken anwenden, Prüfergeb-
nisse bewerten und dokumentieren

b) Lösungen zur Fehlerbeseitigung erar-
beiten, Fehler beheben

c) Ursachen von Qualitätsabweichungen
feststellen und auswerten, Korrektur-
und Vorbeugungsmaßnahmen durch-
führen

2

d) Endkontrollen anhand von Arbeitsauf-
trägen durchführen, Qualitätsvorgaben
einhalten, insbesondere Toleranzberei-
che, Fertigmaße und Verarbeitung, Er-
gebnisse dokumentieren

e) Bekleidungsstücke präsentieren
f) Bekleidungsstücke für die Ausliefe-

rung vorbereiten
g) zur kontinuierlichen Verbesserung von

Arbeitsvorgängen beitragen

4

A: Schwerpunkt Damen

Zeitliche Richtwerte in
Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

1 Fertigstellen von Be-
kleidung
(§ 5 Nr. 13)

Großstücke in verschiedenen Ausführun-
gen unter Anwendung unterschiedlicher
Verarbeitungstechniken und unter Berück-
sichtigung von weiblichen Körperformen,
Material, Modell, Funktion und Kundenan-
forderungen fertig stellen, insbesondere
a) Kleider, insbesondere mit unterschied-

lichen Ausschnitt-, Ärmel- und Rock-
formen, Taillenverarbeitung sowie
Ausschmückungen

b) Gesellschaftskleidung, insbesondere
Cocktail-, Abend- oder Brautkleider
sowie Corsagen

20

c) Kostüme, insbesondere mit Kragen-,
Revers-, Futter- und Einlagenverarbei-
tung sowie Verschlusstechniken

d) Jacken und Mäntel, insbesondere mit
unterschiedlichen Ärmelanlagen, Kra-
gen- und Reversverarbeitung sowie
Verschlusstechniken

20
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B: Schwerpunkt Herren

Zeitliche Richtwerte in
Wochen

im Ausbildungsjahr
Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

1 2 3
1 2 3 4

1 Fertigstellen von Be-
kleidung
(§ 5 Nr. 13)

Großstücke in verschiedenen Ausführun-
gen unter Anwendung unterschiedlicher
Verarbeitungstechniken und unter Berück-
sichtigung von männlichen Körperformen,
Material, Modell, Funktion und Kundenan-
forderungen fertig stellen, insbesondere
a) Sakkos, insbesondere mit Ober- und

Unterkragen-, Revers- und Futterver-
arbeitung sowie Verschlusstechniken
und formgebenden Einlagen

b) Anzüge in stilistischer und verarbei-
tungstechnischer Abstimmung

c) Gesellschaftskleidung, insbesondere
Smoking, Cut oder Frack

26

d) Jacken und Mäntel, insbesondere mit
unterschiedlichen Ärmelanlagen, Kra-
gen- und Reversverarbeitung sowie
Verschlusstechniken

14


